
PLANUNOSVERB. ND REGION INGOl STAD1
REGION 10

Verbandsversammlung am 25. Juni 2014

TOP l: Beschlussfassung der Neuaufstellung des Regionalplanes

Anla e: Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)
vom 22. August 2013

Sachvortra

Der Planungsausschuss des Planungsverbandes für die Region 10 hat in seiner Sitzung am 21
November 2012 beschlossen, nach Inkrafttreten des neuen LEP (Verordnung über das Lan-
desentwicklungsprogramm Bayern) zu prüfen, ob formelle Verfahrensschritte notwendig sind,
um der rechtlichen Verpflichtung des Planungsverbandes nachzukommen, den Regionalplan
der neuen Rechtslage anzupassen.

Nach Neufassung und Inkrafitreten des Bayerischen Landesplanungsgesetzes am 01. Juli 2012
sowie der Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern am 01. September
2013 ergeben sich Äiiderungen, die eine Neuaufstelhmg des Regionalplanes für die Region 10
zur Folge haben (z.B. Straffüng der Ziele und Grundsätze, Änderung eines überfachlichen
Teils A bzw. fachlichen Teil B in fortlaufende durchnummerierte Kapitel im LEP, entfallen
von einzehien Themenbereichen, wie zum Beispiel Hochwasserschutz, Fluglärm).

?.ac^ f ? Abs' 1 sätze 1 und 2 der verordnung über das Landesentwicklimgsprogramm vom
22. 08.2013 sind die Regionalpläne innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten der Verord-
nung an das Bayerische Landesplanungsgesetz und an das Landesentwicklungsprogramm
Bayern anzupassen. Hiervon abweichend hat die Festlegung von Von-anggebieten für die Er-
richtung von Windkraftanlagen in den Regionalplänen innerhalb von zwei Jahren nach In-
krafttreten der Verordnung zu erfolgen.

Nach Art. 10 Abs. 3 Nr 3 BayLplG in Verbindung mit § 6 der Verbandssatzung ist die Ver-
bandsversammlung für die Gesamtfortschreibung des Regionalplans zuständig.

Aufgrund der vorgenannten Rechtsänderung ist es erforderlich, einen formellen Beschluss der
Verbandsversammlung über die Neuaufstellung des Regionalplanes herbeizuführen, um das
erforderliche Verfahren einleiten zu können.
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Beschlussvorschla

Die Verbandsversammlung des Planungsverbandes für die Region 10 beschließt die Neuauf-
Stellung des Regionalplanes unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Regelungen.
Der"R?gionsbeauftraete und die Geschäftsstelle des Planungsverbandes werden gebeten, die
entsprechenden Verfahren einzuleiten und durchzuführen.

Ingolstadt, 22. 05.2014
PLANÜNQSVERBAND

Region Ingo^stadt

t,. --, ii

Franz Kratzer
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PLANUNGSVERBANH REGION INGOLSTADT
REGION 10

Verbandsversammlung am 25. Juni 2014

TOP 2: Beschlussfassung zur Wiedereinführung eines Planungsbeirates

Anla e: l Aufstellung

Sachvortra

Die Verbandsversammlung der Planungsausschuss und der Verbandsvorsitzende sind gemäß
.

_iL .sat^1 d?s Bayerischen Landesplanungsgesetzes die Organe des Regionalen Planungs-
verbandes. Durch die Neufassung des Landesplanungsgesetzes wurde im Art. 10 Abs. Tsaiz 2
neu geregelt, dass die Verbandssatzung außerdem einen Regionalen Planmigsbeirat vorsehen
kann.

?, _EinführI^ng eines planun§sbeirates würde zu einer Aufblähung der Organe des Regionalen
Plammgsverbandes führen und ist somit unter dem Gesichtspunkt der Dereguliermg'nicht
nachyollziehbar. Der Planungsausschuss als Organ des Regionalen Planungsverbandes mit

den derzeit zugewiesenen Aufgaben ist handlungs- und entscheidungsfähig. Die mederem-
?hrSlg. ein^.?anu^gsbe,irates. würde. zu mehr Sitzungsaufwand und Verfahrensverzögerun-
genfuhren. Nicht außeracht zukssen ist auch die finanzielle Belastung der pFanungsverlände
m.Falle dCTInstallationeines Planungsbeirates, der mit der derzeitigen KostenersTattung'des
Freistaates Bayern nicht finanzierbar wäre.

Eine Umfrage der 18 Planungsverbände in Bayern hat ergeben, dass lediglich derzeit ein Pla-
nungsverband einen Planungsbeirat bemfen hat.
Sollte der Planungsausschuss eine fachliche Beratung durch einen Berufsverband bzw. Vertre-
ter der Wirtschaft benötigen, könnte dieser zu der Sitzung des Planungsausschusses emgela-
den werden.

Beschlussvorschla

Die Verbandsversammlung beschließt, keinen Planungsbeirat als zusätzliches Organ des Re-
gionalen Planungsverbandes zu installieren.

Sollte derPlanungsausschuss Beratungsbedarf haben, können zu den Sitzungen Vertreter der
Wirtschaft oder Berufsverbände geladen werden.

Ingolstadt,. 22. 05.2014
PLANUNCjSVERBAND

Region ]|ngcästädt

•I"A r

r

Franz Kratzer
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Region Verband

1

3

4

5

6

7

s

9

10

11

12

13

Bayerischer Untermain

Main-Rhön

Oberfranken-West

Oberfranken-Ost

Oberpfalz-Nord

Wiederaufnähme
Planun sbeirat
nein

nein

nein

nein

nein

Wiederaufnähme Planungsbeirat in
Planun
nein

lsUn_Verbandsversammlung Ende Juni auf
esordnun

Ist in PA-Sitzung im Herbst auf der
Ta esordnun
nein

Industrieregion Mittelfranken nein, aber Einladung
interessierter
Or anisationen
neinWestmittelfranken

Augsburg

Ingolstadt

Regensburg

Donau-Wald

Landshut

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

Ist ir^Verbandsversammlung im Juni auf
esordnun

nein

(Wechsel im Verbandsvorsitz wird is
ab ewartet

Nach Neuwahl des Verbandsvorsitzenden
wird abgewartet, wie das neue Gremium'1
entscheidet

S^S lSd ige voraussi^ch Ja, wird noch abgeklärt





14 München

15 Donau-lller

16 Allgäu

17 Oberland

18 Südostoberbayem

Ja seit 2/2014
23 Mit lieder
nein

nein

nein

nein

nein

nein





Pl ANUNGSVERBAND REGION INGOLS1ADT
REGION 10

Verbandsversammlung am 25. Juni 2014

TOP3: Beschlussfassung zur Übertragung der Zuständigkeit für die Finanz- und
Haushaltsangelegenheiten auf den Planungsausschuss

Anlage: Auszug aus dem KommZG

Sachvortra^:

Aufgrund der Änderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes ist gemäß Art. 10 Abs. 3
Nr. 4 die Verbandsversammlung für Angelegenheiten nach Art. 34 Abs. 2 Nr. 3 bis 5
KommZG zuständig, sofern die Verbandssatzung nicht die Zuständigkeit des Planungsaus-
Schusses bestimmt.

Die Übertragung der Zuständigkeit für Haushaltsfragen auf den Planungsausschuss im Zuge
der letzten Reform des Landesplammgsgesetzes hat sich in der Praxis bewährt. Der Haus-
haltsplan des Plammgsverbandes der Region 10 weist durchschnittlich ein Haushaltsvolumen
von rund 60.000,- € auf. Die Beschlussfassung über diesen Haushalt nimmt in der Praxis ei-
neu geringen Zeitraum in Anspruch, sodass es bei den Verbandsmitgliedem auf wenig Ver-
ständnis stoßen dürfte, allein für die Verabschiedung eines geringen Haushalts eine Verbands-
Versammlung besuchen zu müssen.

Des Weiteren ist auszuführen, dass keine politische Entscheidung getroffen wird. Vielmehr
wird durch den Haushaltsplan die finanzielle Handlungsfähigkeit des Planungsverbandes si-
chergestellt.

B eschlussvorschla

Die Verbandsversammlung beschließt, die Zuständigkeit filr die Angelegenheit nach § 34
Abs. 2 Nr. 3 bis 5 KommZG auf den Planungsausschuss zu übertragen. Zugleich wird die Ge-
schäftsstelle des Planungsverbandes gebeten, die Verbandssatzung anzupassen und der Ver-
bandsversammlung zur Abstimmung vorzulegen.

Ingolstadt, 21. 05.2014
PLANUNGSVET^BAND
Region. Ingolstadt

?ii;:!;.. "•

W"
Franz Kratzer i





Auszug aus dem Komm^ß

Art. §4* Zustäadigkeit der Verbaadsversammlung
(l) Die Aufgaben des Zweckverbands werden von der yerbaadsversuimilung

wahrgenommen, soweit nicht nadi diesem Gesetz, der Verbandssatzung oder besoa-
d'erei^ 'Beschlüssen der Verbandsversaminlung der Verbandsvorsitzende, der Ver-
bandsausscliuss, em aiderer beschließender Ausschuss oder ein Geschä&sleiter selbst-
ständig entscheidet.

(2) Folgende Angelegenheiten können nicht auf den Verbaiidsyorsitzenden^ den
Verbandsausschuss, einen anderen, beschließenden Ausschuss oder &men Geschäftslei-
ter übertoigen werden:
l. die Entscheidung über die Emchhmg und die wesentliche Erweiterung der den

Verbandsanfgaben dienenden Einrichtungen,
2. die BescUussfassung über den Edass, die Änderung oder die Aufhebung von Sat-

Zungen und Verordnungen,
3. die Beschlussfa^ung über. die Haushaltssatzung, die Na.chü.-agshauslialtssatzungen

und'die'Äufaahme'von zusätzlichen Krediten wäb.-end der vorläufigen Haushalts-
fuhl-ung,

4. die Beschlussfassung über den Fmanzplan,
5. die Feststellung derjab.-esrechnung oder desjahresabschlusses und die Endastung,
6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter, die Besteümig der

Mitglieder des Verbandsausschusses Lind die Festsetzung von Entscliädigungen,
7. die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Ausschüsse,

* Art. 34 Abs. 2 Nr. 9 geändert, neue Nr, 10 eingefügt, feühere Nr. 10 wurde Nr. 11 durch
§ 4 Gesetz voni 26. 7. 2004 (G,№1 S. 272).

8. der Eriass, die Änderung oder die-Aufhebung der Gescliäftsordnung für die Ver-
bandsversammlung, V

9. der Edass, die Änderung oder die Aufhebung der Betdebssatzung fiir emen Ei-
genbetrieb oder der UntemehmenssEitzung für ein Konmiuiialuntemelmien des
Zweckverbands,

10. die Entscheidung über die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung sowie die
Veräußerung einer solchen Beteiligung eines Zwedcverbands an einem Unter-
nehnien in. Priva.trechtsform,

11. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbaadssatzung, die Auflösung des
Zweckverbands und die Besteüung von Abwicklern.





PLANUNGSVERBAND REGION INGOLSTADT
REGION 10

Verbandsversammlung am 25. Juni 2014

TOP4: Beschlussfassung_zur Übertragung der Zuständigkeiten für Teilfortschrei-
auf den Planungsausschuss

Anla e: Auszug aus dem Landesplanungsgesetz

Sachvortra :

Art„loAbs;. 3 satz 2des,Bayerisches Landesplanungsgesetzes regelt, dass die Verbandsver-
sa^ung-di^BTChlTfassungüberTeilfortsc^eibungen-^^

ag des Planungsausschusses an sich ziehen kann.
lnistder.plaTgsausschusszuständi§ für die Teüfortschreibungen des Regional-

planes (Art. JO Abs.^ 5 Nr. 2 Bayerisches Lmdesplanungsgesetz)"
DS ?u?an^gkelt.des. planungsausschusses ̂Teilforts'chreibungen des Regionalplanes hat
^hirLdeIpraxis bewährt' weil zeitnah unter Berücksichtigun7derrechtüche^'Vo^ablenJenlL

werden kann.

^Rechtsrheitegrimden erscheint es silmv011'durch die Verbandsversammlung einen

^ch^s,hCTbelzuföhren', der festlegt; dass ̂ .Teilf"rtschreibunge7d7sRe^n^
planungsausschuss zuständig ist lmdvon der rechtlichen MöglTchk°eit"derA rt61oTbsl.Ts^z

sgesetz abgesehen wird.

Die.zuständigkeit för die Gesamtfortschreibung des Regionalplanes verbleibt bei der Ver-
Ig.

Beschlussvorschla

D^eVerbandsversammlung beschließt, dass der Planungsausschuss weiterhin für die Teilfort-
en desRegionalplanes der Region Ingolstadfzuständig ist und'die rechtUchTMöls-

lchjclild!s^10 Abs-3 satz 2 des Bayerischen Landespl'anungsges^ernichTi^spmTh
genommen wird.

^dK.Gesa^fo^e^ngd^RGgw^^^^^ der Re§ion In§"^tadt ist gemäß Art. 10
s. 3 Satz l Nr. 2 ausschließlich die Verbandsversammlung zustäMig.

Ingolstadt, 22.05.2014
PLANUNGSVERBAND
Region Ingolstadt

:B. W
V-' r •• - •? ^

Franz Kratzer
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fordemissen des Biotopverbunds soU Rechnung
getragen werden. Für den vorbeugenden Hoch"-
wasserschutz soU vor aUem durch Sicherung oder
Rückgewümung von Auen, Rückhalteflächen und
Bntlastungsflächen Sorge getragen werden. Der
Schutz der Allgemeüüieit vor Lärm und die Rein-
haltung der Luft soü sichergesteUt werden. Den
räumlichen Erfoidermssen des KUmaschutzes soU
Rechnung getragen werden, sowohl durch Maß-
nahmen, die dem KUmawandel entgegenwirken,
als auch durch solche, die der Anpassung an den
Klimawandel dienen. Insbesondere in den Berg-
gebieten soü dem Schutz vor Naturgefahren be-
sondere Bedeutung beigemessen werden. Die
FunkUonsfähigkeit der Schutzwälder im Alpen-
räum soü erhalten und soweit erforderlich verbes-
sert werden.

8. Verteidigung und Zivüschutz;

Den räumlichen Erfordernissen der Verteidigung
und des Zivüschutzes soU Rechnung getragen
werden,

9. Integration im Bmidesgebiet und tm europäischen
Raum;

Die räumlichen Voraussetzungen für den Zusam-
menhalt im Bundesgebiet und im europäischen
Raum soüen gewährleistet werden. Die Zusam-
menarbeit im europäischen Raum, mit dem Bund
und den Ländern sowie die grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit der Teüräume und Regionen
soUen unterstützt werden.

Teü3

Organisation der Landesplanung

Art. 7

Laiidesplanungsbehörden

Landesplanungsbehörden sind das Staatsmtniste-
rium für Wirtschaft, Infrasü-uktur, Verkehr und Tech-
nologie als oberste Landesplanungsbehörde und die
Regierungen als höhere Landesplanungsbehörden.

Art. 8

Regionale Planungsverbände

(l) lTräger der Regionalplanung süid die Regiona-
Ion Planungsverbände. 2Sie erfüllen diese Aufgabe im
übertragenen Wirkungskreis, 'Darüber hinaus köa-
nen sie Aufgaben ihrer Mitglieder m der Regionalent-
wicktung wahrnehmen.

(2) Die Regionalen Planungsverbände können
keine regionalen Flächennutzungspläne im Sinn des
§ 8 Abs. 4 ROG aufsteüen.

(3) 'Die Regionalen Planungsverbände sind Zu-
sammenschlüsse der Gemeinden und Landkreise ei-
ner Region. 2Sie entstehen in allen Regionen mit dem
Inkrafttreten der Einteilung des Staatsgebiets in Re-
gionen gemäß Art. 19 Abs. 2 Nr. l. 3MitgUeder eüies
Regionalen Planungsverbands sind ausschließUch die
Gemeinden, deren Gebiet üi der Region Uegt, und die
Landkreise, deren Gebiet ganz oderteüwefse zur Re-
gion gehört.

(4) Die Regionalen Planungsverbände bedienen
sich zur Ausarbeitung des Regionalplans und zur Er-
steUung der regionalplanerischen Ärbeitsunteriagen
für die Verbandsorgane derjeweüs für ihren Sitz zu-
ständigen höheren Landesplanungsbehörde, die hier-
für die erforderlichen Mittel zur Verfügung steüt.

(5) ̂ Unbeschadet der besonderen Bestimmungen
dieses Gesetzes sind auf die Regionalen Planungsver-
bände die für Zweckverbände geltenden Vorschriften
anzuwenden. 2Soweit darin auf die für Gememden,
Landkreise oder Bezirke geltenden Regelungen ver-
wiesen wird, smd die für Landkreise vorgesehenen
Bestimmungen anzuwenden. 3Die in den anzuwen-
denden Vorschriften begründeten Zuständigkeiten
staaüicher Behörden werden durch die Landespla-
nimgsbehörden der entsprechenden Verwaltungsstu-
fe wahrgenommen.

Art. 9

Verbandssatzung

(l) 'Die Verbandssatzung muss die angemesse-
ne Vertretung unterschiedlicher Interessen "der Ver-
bandsmitglieder sicherstellen, 2Eine Regelung nach
Art. 8 Abs. l Satz 3 bedarf der Mehrheit von zwei Drit-
teln der MitgUeder der Verbandsversammlung, wenn
die Aufgabenwahmehmung umlagenrelevant ist.

(2) lDer Erlass der Verbandssatzung und deren
Änderungen sind der zuständigen höheren Landes-
planungsbehörde anzuzeigen, 2Sie dürfen nur in Kraft
gesetzt werden, wenn die zuständige höhere Lan-
desplanungsbehörde nicht innerhalb emer Frist von
sechs Wochen nach Eingang der Anzeige die Verlet-
zung von Rechtsvorschriften geltend macht oder er-
klärt, dass keine Verletzung von Rechtsvorschnften
geltend gemacht wird,

(3) lDie Verbandssatzung wird von der zuständi-
gen höheren Landesplanungsbehörde erlassen, wenn
aus rechüichen Gründen von der höheren Landespla-
nungsbehörde geforderte Satzungsänderungen ~ in-
nerhalb emer angemessenen Frist nicht beschlossen
werden, 2Den VerbandsmitgUedem ist vorher Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben,

Art. 10

Organe der Regionalen Planungsverbände

(l) 'Organe der Regionalen Planungsverbände
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sind die Verbandsversammlung, der Planungsaus-
schuss und der Verbandsvorsitzende, 2Die Verbands-

Satzung kann auBerdem einen Regionalen Plammgs-
beirat vorsehen.

(2) 'In der Verbandsversammlung sind nur die
von den Verbandsmitgüedem entsandten Verbands-
rate oder deren Stellvertreter stmunberechtigt. 'Jedes
Verbandsimtglied entsendet emen Verbandsrat. 3Ab-
Stimmungen erfolgen nach der Einwohnerzahl der zur
Region gehörenden Gebiete der Verbandsmitglieder
mit der Maßgabe, dass jeder Verbandsrat für je ange-
fangene l 000 Hmwohner etae Stimme erhält, ''Dabei
ist der zum Jahresschluss fortgeschriebene Bevötke-
rungsstand mit Wirkung zum l, Juli des folgenden
Jahres für die Dauer von zwei Jahren zugrunde zu
legen. SDie Einwohner kreisangehöriger Gemeinden
werden der Gemeinde und dem Landkreis jeweils
einmal zugerechnet. GDie Hinwohner kreisfreier Ge-
meinden und gememdefreier Gebiete zählen dop-
pelt. 'Kern Verbandsmitglied erhält mehr als 40 v. H.
der Stimmen. "Die Verbandssatzung kann vorsehen,
dass kein Verbandsmitglied mehr als 40 v.H. der an-
wesenden Stimmen geltend machen kann; eüie ent-
sprechende Regelung bedarf der Mehrheit von zwei
Dritteln der gesetzlichen Sttmmenzahl. "In der Ver-
bandsversammlung ist für Beschlüsse und bei Wahlen
neben der jeweüs notwendigen Stimmemnehrheit die
Zustimmung von mindestens einem Viertel der anwe-
senden Verbandsräte erforderlich. "Für die Fälle emer
umlagenrelevanten Aufgabenwahmehmung gemäß
Art. 8 Abs. l Satz 3 kann die Verbandssatzung beson-
dere Regelungen des Stimmrechts ü-effen, "Art. 32
Abs. 2 Satz l des Gesetzes über die konununale Zu-
sammenarbeit (KoimnZG) ist nicht anzuwenden.

(3) lDie Verbandsversammlung ist ausschließlich
zuständig für

l. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und der SteU-
Vertreter,

2. die Verbandssatzung,

3. Gesamtfortschreibungen des Regionalplans und

4. die Angelegenheiten nach Art. 34 Abs. 2 Nm, 3
bis 5 KommZG, sofern die Verbandssatzung nicht
die Zuständigkeit des Planungsausschusses be-
summt.

2Die Verbandsversammlung kann die Beschlussfas-
sung über Teüfortschreibungen des Regionalplans bis
zur abschließenden Beschlussfassung des Planungs-
ausschusses (Abs, 5 Nr. 2) an sich ziehen.

(4) 'Dem Planungsausschuss gehören außer dem
Verbandsvorsitzenden mindestens zehn, höchstens 30
Vertreter der Verbandsmitgüeder an. 2Der Planungs-
ausschuss setzt sich aus Vertretern der kreisängehöri-
gen Gemeinden, der kreisfreien Gemeinden und der
Landkreise entsprechend den Stimmaiiteüen dieser
Gruppen in der Verbandsversammlung zusammen. 3Die
Vertreter der jeweiligen Gmppen werden durch die von
diesen Gruppen entsandten Verbandsräte bestellt.

(5) Der Planungsausschuss ist zuständig für

l. die Verfahrensschritte zur Ausarbeitung des Regi-
onalplans,

2. Teüfortschreibungen des Regionalplans; Abs. 3
Satz 2 bleibt unberührt und

3. Stellungnahmen im Rahmen von Verfahren, an
denen der Regionale Planungsverband beteiligt
wird.

Art. 11

Aufsicht über die Regionalen Planungsverbände

(l) Die Regionalen Plammgsverbände unterliegen
der Aufsicht der für ihren Sitz zuständigen höheren
Landesplanungsbehörde.

(2) Die oberste und höhere Landesplanungsbe-
hörde können unbeschadet weitergehender Befug-
nisse die Einladung zu Sitzungen der Organe der Re-
gionalen Planungsverbände verlangen, ihre Vertreter
können an den Sitzungen beratend teilnehmen.

Art. 12

Kostenerstattung au die
Regionalen Planungsverbände

'Der Freistaat Bayern ersetzt den Regionalen
Planungsverbänden den notwendigen Aufwand für
die Aufgaben nach Art, 8 Abs. l Satz l. 2Das Nähe-
re wird durch Rechtsverordmmg der Staatsregierung
bestimmt.

Art. 13

Landesplanungsbeü-at

(l) lBei der obersten Landesplanungsbehörde
besteht ein Landesplanungsbeirat; den Vorsitz führt
die oberste Landesplanungsbehörde. 2Die oberste
Landesplaaungsbehörde beruft die Mitgüeder auf
Vorschlag von Organisationen des gesellschaftlichen
Lebens, msbesondere aus den Bereichen der Ökolo-
gie, der Ökonomie, des Sozialwesens, der Kultur und
der Kirchen, deren Aufgaben durch raumbedeutsame
Planungen und Maßnahnien berührt werden, sowie
auf Vorschlag der kommunaleii Spitzenverbände Bay-
erns. 3Sie kann Sachverständige als weitere Mitgüe-
der m den Landesplanungsbeirat berufen.

(2) lDer Landesplanungsbeü-at soU die oberste
Landesplanungsbehörde durch Gutachten, Anregun-
gen und Empfehlungen unterstützen. 2Er ist von der
obersten Landesplanungsbehörde nach Maßgabe
dieses Gesetzes an der Ausarbeitung und Aufstellung
des Lan.desen.twickl.ungsprogramms zu beteiügen
und zu grundlegenden Fragen der Raumordnung und
Landesplanung zu hören.
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TOP5 Bestellung der Mitglieder des Planungsausschusses

Sachvortra

L MltiBegiImder Kommmalen Wahlperiode 2014 - 2020 ist auch der Planungsausschuss
igsverbandes Region Ingolstadt neu zu besetzen.

2. DeLplanungsausschuss. setzt sich gemäß §9 Abs- z der Verbandssatzung aus dem Ver-
den^sow^aus insgesamt 12 Vertretern der kreisangehörigen Gememden,

der kreisfreien Städte und der Landkreise entsprechend den'StimmanteuTndTe^r'Gru^'
pen m der Verbandsversammlung zusammen. Bei der Sitzverteilung~iimerhaib"diese7

uruppen (üememden, Landkreise, kreisfreie Städte) sollen dieTeilräume der Re-
gion jeweils entsprechend ihrer Einwohnerzahl berücksichtigt werden.
Für die drei Gruppen ergibt sich nach diesen Vergaben folgende Sitzverteilung im Pla-
nungsausschuss:

> ?uppe. der kreisfreien Städte (Stadt Ingolstadt)
3 Mitglieder und zusätzlich 3 Stellvertreter

> Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden
5 Mitglieder und zusätzlich 5 Stellvertreter
davon

2 Mitglieder und 2 Stellvertreter aus dem Bereich der Gemeinden des Landkreises

^Mitglied und l Stellvertreter aus dem Bereich der Gemeinden des Landkreises
rg-Schrobenhausen

^Mitglieder und 2 Stellvertreter aus dem Bereich der Gemeinden des Landkreises
a. d. Ilm

Gruppe der Landkreise
4 Mitglieder und zusätzlich 4 Stellvertreter
davon

2 Mitglieder und 2 Stellvertreter aus dem Bereich des Landkreises Eichstätt
l Mitglied und l Stellvertreter aus dem Bereich des Landkreises Neuburs~-Schro-
benhausen

1^ Mitglied und l Stellvertreter aus dem Bereich des Landkreises Pfaffenhofen a. d.

>
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3.

4.

5.

Die Vertreter der drei Gruppen haben für die Besetzung des Planungsausschusses
folgende Vorschläge unterbreitet:
3. l kreisfreie Stadt Ingolstadt

3.2

3.3

Mitglieder
Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel
Bürgermeister Albert Wittmann
Stadtrat Manfred Schuhmann
Kreisangehörige Gemeinden
Mitglieder
Bürgermeister Richard Mittl
Bürgermeisterin Andrea Mickel

Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling
Bürgermeister Reinhard Heinrich
Bürgermeister Andreas Meyer
Landkreise

Mitglieder

Landrat Anton Knapp
Bürgermeister Hans Meier

Landrat Roland Weigert
Landrat Martin Wolf

Stellvertreter

Prof. Dr. Joachim Genosko
Stadtrat Franz Wöhrl
Stadträtin Veronika Peters

Stellvertreter

Bürgermeister Norbert Hummel

Bürgermeister Andreas Brigl
Bürgermeister Dr. Karlheinz Stephan
Bürgermeister Albert Vogler
Bürgermeister Ludwig Wayand

Stellvertreter

stv. Landrätin Rita Böhm

Kreisrat Anton Haunsberger
stv. Landrat Alois Rauscher

Kreisrat Rudi Engelhard

Die Mitglieder des Planungsausschusses werden gemäß § 9 Abs. 2 der Verbandssatzung
von den jeweiligen Vertretern der kreisangehörigen Gemeinden, der kreisfreien Stadt
Ingolstadt und der Landkreise in der Verbandsversammlung für die Dauer von 6 Jahren
bestellt.

Den jeweiligen Gruppenvertretern in der Verbandsversammlung (kreisfreie Stadt Ingol-
Stadt, Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden und Gruppe der Landkreise) wird emp-
fohlen, die von den einzelnen Gruppen vorgeschlagenen Personen als Mitglieder bzw
stellvertretende Mitglieder für den Planungsausschuss zu bestellen.

Beschlussvorschla :

Die jeweiligen Gruppenvertreter werden in der Verbandsversammlung (Kreisfreie Stadt
Ingolstadt, Gruppe der Kreisangehörigen Gemeinden und Gruppe derLandkreise) bestellen
die von den einzelnen Gruppen vorgeschlagenen Personen als Mitglieder bzw. stellvertretende
Mitglieder fiir den Planungsausschuss.

Ingolsta4tr2W. 20H
PLANlA(

y
?gionB(4i

MI
Franz Kratzet ^
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TOP5 Neubestellung der Mitglieder des Planungsausschusses

Vorschlagsliste

1. Vertreter der kreisfreien Städte

Mitglieder

1. 1 Oberbürgermeister
Dr. Christian Lösel
Rathausplatz 2
85049 Ingolstadt

1. 2 Bürgermeister
Albert Wittmann

Retzbachweg 5
85055 Ingolstadt

1 3 Herrn Stadtrat
Manfred Schuhmann
Am Bachl 37
85049 Ingolstadt

Stellvertreter Zu bestellen
durch

Stadtrat

Prof: Dr. Joachim Genosko Oberbürgermeister
H upfauer Straße 12
85053 Ingolstadt

Stadtrat
Franz Wöhrl
Aubürgerstraße 11
85051 Ingolstadt

Stadträtin
Veronika Peters

Hegnenbergstraße 24
85055 Ingolstadt

der

Stadt Ingolstadt





2. Vertreter der Landkreise
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Mitglieder

2. 1 Landrat Anton Knapp
Residenzplatz 1
85072 Eichstätt

2. 2 Bürgermeister Hans Meier
Nürnberger Straße 3
85134Stammham

2. 3 Landrat Roland Weigert
Platz der Deutschen Einheit 1
83336 Neuburg/Do.

2.4 Landrat Martin Wolf
Hauptplatz 22
85276 Pfaffenhofen a. d. llm

Stellvertreter

Stv. Landrätin Rita Böhm
Kipfenberger Straße 4
85125 Kinding

Kreisrat Anton Haunsberger

Stv. LandratAlois Rauscher
KIenauer Straße 11
86561 Aresin

Kreisrat Rudi Engelhard
Nelkenweg 34
85283 Wolnzach

Zu bestellen
durch

Land rate
der

Landkreise
der

Region
In olstadt
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3. Vertreter der kreisan ehöri en Gemeinden

Mitglieder

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Bürgermeister
Richard Mittl
Kastnerplatz 1
91804Mörnsheim

Bürgermeisterin
Andrea Mickel

Marktplatz 3
85080 Gaimersheim

Bürgermeister Reinhard Heinrich
Pfaffenhofener Straße 2
85239 Reichertshausen
Bürgermeister Andreas Meyer
Turnerweg 10
85126 Münchsmünster

Oberbgm. Dr. Bernhard Gmehling
KarlsplatzA12
86633 Neuburg a. d. Donau

Stellvertreter

Bürgermeister
Norbert Hummel
Marktplatz 4
93336 Altmannstein

Bürgermeister
Andreas Brigl
Rathausplatz 1
85135Titting

Bürgermeister Albert Vogler
Hauptstraße 29
85301 Schweitenkirchen
Bürgermeister Michael Kolisnek
Münchener Straße 55
85107 Baar-Ebenhausen

Bgm: Dr. Karl-Heinz Stephan
Lenbachplatz 18
86523 Schrobenhausen

Zu bestellen
durch

Die von den

kreisangehörigen

Gemeinden in die

Verbandsver-
Sammlung

entsandten Ver-

bandsräte





PLANUNOSVERBANÖ REGION INGöLSTADT
REGION 10

Verbandsversammlung am 25. Juni 2014

TOP 6: Neuwahl des Verbandsvorsitzenden

Sachvortra

l. Gemäß § 12 der Verbandssatzung des Planungsverbandes Region Ingolstadt werden der
^erbTl^svorsitz.<^de„undJeine zwei stellvertreter von der VerbandsversammTung aus
ihrer Mitte gewählt. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von zwei Jahren.'Sind'die'Ge^ähi^
ten Inhaber eines kommunalen Wahlamtes eines Verbandsmitglieds, sind sie höchsten's
bis zum Ablauf dieses Amtes gewählt, üben ihr Amt aber bis zum Amtsantritt des neu-
gewählten Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter weiter aus.

In der Verbandsversanmilung vom 08.06.2010 wurde Herr Landrat Martin Wolf zum
Verbandsvorsitzenden, Herr Landrat Roland Weigert. als l. Stellvertreter und Herr Bür-'
ger Thomas Herker als weiterer Stellvertreter gewählt.

Seit Gründung des Planungsverbandes besteht die einvemehmliche Übung, folgendes
regionales Rotationssystem bei der Wahl des Vorsitzenden und seiner beiden Stelhw-
treter anzuwenden:

Erste 2-Jahres eriode 2008-2010
> Verbandsvorsitzender:
> Erster Stellvertreter:
> Zweiter Stellvertreter:

Zweite 2-Jahres eriode 2010-2012

Der Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt
Der Landrat des Landkreises Eichstätt

Der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt
Neuburg a.d. Donau

> Verbandsvorsitzender:
> Erster Stellvertreter:
> Zweiter Stellvertreter:

Dritte 2- Jahres eriode 2012-2014
> Verbandsvorsitzender:
> Erster Stellvertreter:
> Zweiter Stellvertreter:

Der Landrat des Landkreises Eichstätt
Der Landrat des Landkreises Paffenhofen a. d. Um
Der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Eichstätt

Der Landrat des Landkreises Pfaffenhofen a. d. Ilm
Der Landrat des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen
Der Bürgermeister der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
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4.

Vierte 2- Jahres eriode 2014-2016
>'"Verbandsvorskzender: Der Landrat des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen
> Erster Stellvertreter: Der Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt
> Zweiter Stellvenreter: Der Bürgermeister der Stadt Schrobenhausen

Gemäß § 8 Abs. 9 der Verbandssatzung wird geheim gewählt. Auf Antrag kann jedoch
offen"abeestimmt werden, wenn jeweüs nur ein gültiger Wahlvorschlag vorliegt und
kein anwesender Verbandsrat widerspricht.
Wegen des in Ziffer 3 dargestellten Rotationssystems und wegen desgroßen.
einer eeheimen Wahl beschlossenen die Verbandsräte in den vergangenen Jahren, die
Wahlen jeweils in Form der offenen Abstimmung durchzuführen.

Ingolstadt, 21. 05.2014
PLANUNGSVERBAND

Region Ingolstadt .,

-f-
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Franz Kratzer


